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19/SVV/1029 
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Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung 

Datum der Sitzung Gremium 

 

  

11.02.2020 SBWL        X 

13.02.2020 Werksausschuss        X 

20.02.2020 KUM         X 

04.03.2020 Stadtverordnetenversammlung       X 

 

 
Änderungs-/Ergänzungsvorschlag Neue Fassung: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Die Landeshauptstadt Potsdam – mit ihren kommunalen Unternehmen – wird eine Vorreiterkommune 
zum Thema Klimaschutz in der Bundesrepublik. Sie treibt Dekarbonisierungsstrategien aktiv voran. Die 
Landeshauptstadt Potsdam verpflichtet sich, bis Dezember 2020 darzustellen, wie es möglich wird und 
mit welchen technischen und finanziellen Voraussetzungen, die Treibhausgasimmissionen bei 
Investitionen in Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen und Kraftwerke soweit wie möglich zu reduzieren, 
bzw. wenn immer möglich auf Null zu senken.  
 
Das bedeutet im Einzelnen: 

 
1. Gebäudebetrieb 
Bei Gebäudeneubau oder dem Tausch der zentralen Heizanlage bzw. Klimaanlage ist ein Weg zu 
gewährleisten, dass durch den Betrieb des Gebäudes in den Bereichen Heizung, Kühlung, Technik und 
Stromversorgung keine Treibhausgasemissionen mehr entstehen. Z.B. können zur Wärmeversorgung 
des Gebäudes erneuerbare Energien (hier jeweils in der Definition des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes) eingesetzt werden oder Wärmepumpen, die mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben 
werden. 
 
Ebenso ist die Wärmeversorgung über das Fernwärmenetz der LHP/EWP eine nachhaltige Lösung; die 
Fernwärmerzeugung wird mittel-/ langfristig auf treibhausgasfreie Erzeugung umgestellt. Öl-betriebene 
Heizungen werden nicht mehr installiert. Die Umstellung von erdgasbetriebenen Heizungen ist 
objektspezifisch zu prüfen. Gebäude werden, wenn immer möglich, mit Strom aus erneuerbaren 
Energien versorgt. Emissionen aus Vorketten in der Produktion der Investitionsgüter finden hier keine 
Berücksichtigung. 
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Fortsetzung Beschlusstext 
 
2. Gebäudeerrichtung und –sanierung 
Der Neubau und die umfassende Sanierung von Gebäuden erfolgt nach den Grundsätzen des 
Nachhaltigen Bauens, mit besonderem Augenmerk auf die Auswahl der Baustoffe, wie z. B. Holz. Für 
Investitionsvorhaben ab einem Investitionsvolumen von 15 Mio. Euro erfolgt eine 
Nachhaltigkeitszertifizierung durch ein etabliertes Zertifizierungsverfahren (DGNB oder BNB). 
 
3. Betrieb von Fahrzeugen und Maschinen 
Fahrzeuge und Maschinen sind so zu beschaffen, dass die durch ihren Betrieb entstehenden 
Treibhausgasemissionen so weit wie möglich, vorzugsweise auf Null, reduziert werden. Z. B. können 
Dienstfahrräder eingesetzt werden oder Kraft- sowie Nutzfahrzeuge und Maschinen, die mit Strom aus 
erneuerbaren Energien betrieben werden. Ausgenommen hiervon sind Spezialfahrzeuge und -
maschinen, deren Einsatz zwingend erforderlich ist  (wie z.B. die Feuerwehr) aber nur solange es noch 
keine relevante Marktverfügbarkeit mit Elektroantrieben gibt. Emissionen aus Vorketten in der 
Produktion der Investitionsgüter finden hier keine Berücksichtigung. 

 
4. Stromlieferverträge 
Bei Stromlieferverträgen wird weiterhin gewährleistet, dass der zu liefernde Strom aus erneuerbaren 
Energien stammt. 

 
5. Mögliche Unvermeidbarkeit und Kompensation 

Sollte aus Sicht der jeweiligen Verwaltungseinheit eine treibhausgasneutrale Investitionslösung nicht 
möglich sein, ist die Klimakoordinierungsstelle zur Beratung zu konsultieren. Falls auch die 
Klimakoordinierungsstelle keine treibhausgasneutrale Lösung findet, wird ein Ausgleich von 
Treibhausgasemissionen angestrebt. 

 
6. Kommunale Unternehmen 
Der Oberbürgermeister als Gesellschaftsvertreter der Landeshauptstadt Potsdam wird beauftragt, 
entsprechende Regelungen für die kommunalen Unternehmen zu bewirken, soweit diese dort noch 
nicht auf den Weg gebracht sind. Vorhandene Ansätze und Strategien zum Klimaschutz – wie die 
aktuelle Dekarbonisierungsstrategie von SWP/EWP – sind zu intensivieren. 
 
Bei der Neuerrichtung von Kraftwerken zur Strom- bzw. Wärme-/Kälteerzeugung oder dem Austausch 
wesentlicher Komponenten wird gewährleistet, dass diese bei der Energiewandlung in Strom keine 
Treibhausgasemissionen erzeugen. 
 
gez. 
 
Janny Armbruster Dr. Gert Zöller Daniel Keller Imke Eisenblätter Stefand Wollenberg Dr. Sigrid Müller 
Fraktionsvorsitzende Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzende Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzende 
 Bündnis 90/Die Grünen SPD Die Linke 
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20.02.2020 KUM        X 

04.03.2020 Stadtverordnetenversammlung        X 

                        

                        

 
 

Änderungs-/Ergänzungsvorschlag Neue Fassung: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, wie bis zum Ablauf der aktuellen Wahlperiode in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen in der Stadtverwaltung und mit Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger in Potsdam zusätzlich zu den vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen 
mindestens 1.000 Bäume im Stadtgebiet zur nachhaltigen Vergrößerung des Baumbestandes gepflanzt 
werden können. 
 
Dazu ist aufbauend auf den für Sommer 2020 angekündigten Aktionsplan Stadtnatur (DS 19/SVV/0733) 
ein digitales Baumkataster und eine Potentialflächenanalyse für neue Baumstandorte auf städtischen 
Flächen zu erstellen und fortzuführen. Daraus soll unter Berücksichtigung des bis Dezember 2020 zu 
erstellenden Baumschadensberichts (DS 19/SVV/0867) ein Pflanzkonzept mit den entsprechend 
erforderlichen finanziellen Mitteln vorgelegt werden. 
 

Der Stadtverordnetenversammlung ist im Dezember 2020 ein entsprechender Vorschlag vorzulegen. 
 
Im Rahmen eine HH-begleitenden Beschlusses sind dafür für den Doppel-HH 2020/2021, 250 Td. 
EURO p.a. zusätzlich einzustellen. 
 
Begründung: 
Potsdam wächst, die Stadt ist attraktiv. Dies führt notwendigerweise dazu, dass bei Baumaßnahmen 
auch Bäume gefällt werden. Diese Verluste an Bäumen müssen nicht nur ausgeglichen, sondern im 
Stadtraum überkompensiert werden. 
Neue Bäume schaffen, wenn sie gepflegt und vom städtischen Grünflächenamt betreut werden; die 
Grundlage, um die Stadt auch für die Zukunft nachhaltig und grün zu gestalten. Sie leisten einen 
effektiven Beitrag zur Minderung der Folgen des Klimawandels und zeigen den Bürgerinnen und 
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Bürgern, dass der Klimanotstand und die aus diesem erwachsene Verantwortung von der 
Stadtverwaktung und der Stadtpolitik der Landeshauptstadt ernst genommen wird. 

 
Bäume erhöhen die Aufenthaltsqualität für alle Stadtbewohner*innen, sowie an Schulen und KITA´s, im 
Besonderen für Schüler, Kinder und die Lehrkräfte sowie Erzieher. Insbesondere in der warmen 
Jahreszeit tragen sie durch mehr Schatten und durch Verdunstung zu einem verbesserten Stadtklima 
und zu einem besseren Wasserhaushalt bei. Deswegen sollte insbesondere die Stadt ein großes 
Interesse haben die Potenziale für mehr Bäume auf den kommunalen Grundstücken auszunutzen. 
 
Der Antrag ist insoweit auch eine Konkretisierung des Beschlusses 19/SVV/0733 vom 11.09.2019 – 
„Stadtnatur fördern und erhalten für ein lebendiges Potsdam“. 
 

 Unterschrift  
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Votum OBR Fahrland zur DS 19/SVV/1101 vom 22.1.2020 
 
Änderungsantrag, betr. Stellplätze: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt die Stellplätze für die 36 Bestandswohnungen 
im Bebauungsplan „Am Friedhof“ in Fahrland (Döberitzer Str. 16, 18 und 20) (siehe S. 
31 der Begründung) von derzeit 26 Stellplätzen auf mindestens 40 Stellplätze (1 pro 
Wohnung zzgl. 10% Gästeplätze) zu erhöhen. Alternativ können den Eigentümer*innen 
der 3 Gebäude Flächen angeboten, die ihnen ermöglichen, die fehlenden Parkplätze 
selbst herzustellen. 
Dabei werden jedoch nur Flächen aus dem WA1 (Einzel-/Doppelhäuser) genutzt, nicht 
jedoch aus WA4 oder WA5, um die dort zulässige Bebauung mit Hausgruppen nicht zu 
gefährden. Vorzugsweise ist eine Fläche auf dem Flurstück 181 südlich des 
Fehlowweges zwischen der Döberitzer Str. 16d und 18 dafür zu verwenden (siehe 
Kartenausschnitt im Anhang, farbig markiert). 
 
 
Änderungsantrag, betr. Spielplatz: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt im Bebauungsplan Nr. 132 "Am Friedhof" (OT 
Fahrland) einen zusammenhängenden Spielplatz von min. 250m² Gesamtfläche für 6-
12jährige sowie 0-6 jährige verbindlich festzusetzen. 
Dafür ist eine geeignete Fläche im Bebauungsplan auszuweisen, entweder auf 
privaten Grund am Rande des Knotenpunktes der Straße Am Fahrländer Mühlenberg 
und des Schulweges (Fuß- und Radweg zwischen Döberitzer Straße und Schule) oder 
auf einer kommunalen Fläche im WA1 im Bebauungsplangebiet, wenn mit dem 
Investor keine Einigung gefunden werden kann. 
 
 
Änderungsantrag, betr. Altbäume: 
 
Frau Lange zieht den von ihr in der Sitzung des Ortsbeirates am 27.11.2019 eingereichten 
Änderungsantrag betr. Altbäume zurück.  
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt im Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 132 "Am 
Friedhof" (OT Fahrland) dafür Sorge zu tragen, dass bei den anstehenden 
Baumaßnahmen möglichst viele Altbäume mit mindestens guter Qualität erhalten 
bleiben. Als Altbäume mit mindestens guter Qualität werden Bäume definiert, welche 
im Umweltbericht des Bebauungsplanes mit einer Vitalität zwischen 1 und 2 und 
einem Kronenumfang größer 5 Metern bzw. einem Stammumfang von min. 80 cm 
aufgelistet sind.  
Sollten diese Altbäume einer geplanten Bebauung im Wege stehen, ist der Versuch zu 
unternehmen, im Einvernehmen mit dem jeweiligen Eigentümer des Grundstücks die 
Planung der Lage der Baukörper so zu verändern, dass ein Erhalt der Altbäume 
erreicht werden kann. Dies gilt insbesondere für Grundstücke, welche sich derzeit im 
Eigentum der Landeshauptstadt Potsdam befinden. 
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Frau Lange zieht den von ihr in der Sitzung des Ortsbeirates am 27.11.2019 eingereichten 
Änderungsantrag, betr. Verkehrsberuhigte Bereiche, zurück.  
 
 
Änderungsantrag, betr. Photovoltaik: 
 
Der Bebauungsplan Nr. 132 "Am Friedhof" (OT Fahrland) ist dahingehend zu ändern, 
dass Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie auf Gebäuden, Garagen und Carports 
liegend oder aufgeständert, bis max. 20 cm Abstand zu den Dachziegeln und im 
Winkel der Dachneigung, zulässig sind. Die Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit 
von Anlagen der Photovoltaik und der Solarthermie sind zu streichen. 
 
 
Herr Matz werde gemeinsam mit Frau Lange, sowohl im Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes sowie im Ausschuss für Klima, 
Umwelt und Mobilität die Änderungsanträge des Ortsbeirates einbringen und begründen. 
 
 
Der Ortsbeirat empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage in der geänderten 
Fassung zuzustimmen. 
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20.02.2020 KUM        X 

25.02.2020 SBWL        X 

04.03.2020 Stadtverordnetenversammlung        X 

                        

 
 

Änderungs-/Ergänzungsvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Kreuzung Großbeerenstraße/August-Bebel-
Straße/Wetzlarer Straße/Bahnhof Medienstadt auf den zukünftigen Bedarf hin zu planen und 
schrittweise umzusetzen:  
 
Folgende Aspekte sollen dabei Beachtung finden: 
 

- Sicherheit in den Querungen der Straßenzüge, des Zugangs zum Bahnhof sowie in der 
Bahnunterquerung (zu Fuß, mit dem Rad, insbesondere Schulwegsicherung) 

- Zukünftige Tram-Linie 
- Regelung für den Autoverkehr 
- Perspektivische Ansätze für eine Unterführung der Bahnlinie 

 
Begründung: 
 
Schon durch das Film-Gymnasium, durch das neu entstehende Studentenwohnheim sowie 
insbesondere den erheblichen Ausbau der Medienstadt steigt die Beanspruchung und Bedeutung der 
genannten Kreuzung an. Auch wenn die Tram noch aussteht und eine Unterquerung der Bahn 
ungewiss ist, muss die Situation für Fußgänger und Radfahrer verbessert werden. Eine schrittweise 
Entwicklung sollte dennoch zeitnah zu mehr Sicherheit für die Querung zu Fuß und per Rad führen. 

 Unterschrift  
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